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Sehr geehrter Hertu Merkt,

ich bin leider erst heute da/.u gekommen, TOP 1.1 der l agesordnung des Ausschusses 
für Generationen. Soziales und Integration zu lesen; der Lntwurf der Satzung der Stadl 
i lenniT über (.lie Unterbringung besonderer bedarfsgruppen (Unlorbringungssal/ung) 
bedarl in, I;. einiger Änderungen, die ich hiermit anregen möchte:

1. ? 6; In der Überschrill sollte es „beginn und bilde....." heil>cn, da die Dauer in
diesem (Iliederungspunkl muvesenllich ist und hierzu auch keine Aussage
getroffen w urde. Daher auch in Abs. 3 hinter dem letzten Satz:...... „und endet
u.a. durch Tod, Nichlnutzung und Widerruf der Limveisungsverfügung (vgl.*? 
7)."

2. Absatz 4 sollte nach dem letzten Salz der Hinweis „(vgl. 7 Abs. I)” erfolgen.
3. § 7: Die Überschrift behandelt so drei Dinge, die aber in diesem £ nicht alle 

enthalten sind und so auch so nicht zueinander passen. Besser (auch unter
I limveis auf die Änderung, in ^ 6: ..Widerruf und Umsetzung".

4. Leider - und damit natürlich auch für die Verwaltung schwieriger - ist die 
Kasuistik dieser in Absatz 2 aufgeführten Tatbestände, die zu einem 
Widerruf/Umsetzung führen können. Aber dies lässt sich wohl nicht allgemein - 
vielleicht unter i linw eis auf andere Vorschriften ~ straffen?

5. Ls müsste eine Reglung, tür Übergangsheime getroffen werden, die von der Stadt 
angemielel worden sind (angemietete Privatwohnungen): Widerruf, wenn z. b. 
das Miel Verhältnis zwischen der Stadt I lennef und dem Dritten beendet wird.



(->. Weiterhin eine Regelung, wenn die Personen als Asylbewerber etc. oder die 
AufenlhnILsberech ligung, gleich aus welchem Rechlsgrund, verlieren.

7. Gesonderter §: Der Personenkreis sollte verpflichtet werden, der Stadt 1 lennet 
über alle Tatsachen, die für den Vollzug dieser Salzung erforderlich sind, 
Auskunft zu erteilen; dies gilt auch insbesondere lür status-und 
aufenthaltsrecht liehe Änderungen, die nach Bezug der Einrichtung eingetreten 
sind,

8. Überlegung: § 8 Abs. 2 gibt der Ordnungsverwallung ein umfassendes Recht, die 
Wohnung zu betreten, d.h. auch während der sog. Nachtzeit (von 22 bis 6 Uhr), 
di»' m. E. besonders geschützt ist. Sogar im Rahmen einer Zwangsvollstreckung 
benötigt der Gerichtsvollzieher nach § 758a ZPO einen sog. Nachtbeschluss, der 
vom Richter ausgestellt wird. 1st das so korrekt?

9. § 12: In Absatz 3 müsste es konsequent „ Gebührenschuldner'' heii-'en.
10. Ergänzung: „Bonulzen mehrere volljährige Personen eine Unterkunft 

(Wohnung), so haften sie als Gesamtschuldner (§§ 421 II . BGB)."
El. Absatz 4: „jeweils monatlich im Voraus."


